
D. Ausführungsbestimmungen,
-Anweisungen und -Erlasese.

1. Bekanntmachung, betreffend Bestimmungen zur
Ausführung des Gesetzes über den vaterländischen

Hilfsdienst. Vom 21. Dezember 1916.

(As. I.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 19 des Ge-
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. De-
zember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 1333) mit Zustim-
mung des vom Reichstag gewählten Ausschusses fol-
gende Verordnung erlassen:

* 1.

Das Kriegsamt errichtet die nach § 6 des Ge-
setzes beim Kriegsamt einzurichtende Zentralstelle so-
wie die nach § 4 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2 des
Gesetzes zu bildenden Ausschüsse und bestimmt Be-
zirk und Sitz dieser Ausschüsse. In Bayern, Sachsen
und Württemberg bildet das Kriegsministerium im
Einvernehmen mit dem Kriegsamt die Ausschüsse und
bestimmt ihren Bezirk und Sitz.

§ 2W%

Für die Offiziere und die Beamten in der Zen-
tralstelle und den Ausschüssen ist mindestens je ein
Stellverteter, für die Vertreter der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer in der Zentralstelle und den Aus-
schüssen sind nach Bedarf Stellvertreter zu bestellen.
Für die Bestellung der Stellvertreter gelten die Be-
stimmungen des Gesetzes über die Bestellung der or-

dentlichen Mitglieder.
Herrmann, Hilfsdienstgesetz. 9
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83.
Zu Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeit-

nehmer in der Zentralstelle und den Ausschüssen so-
wie zu Stellvertretern für sie dürfen nur volljährige
männliche Deutsche bestellt werden.

Nicht bestellt werden darf,
1. wer infolge strafgerichtlicher Verurteilung die

Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter ver-
loren hat oder wegen eines Verbrechens oder
Vergehens, das den Verlust dieser Fähigkeit zur
Folge haben kann, verfolgt wird, falls gegen ihn
das Hauptverfahren eröffnet ist,

2. wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Ver-

fügung über sein Vermögen beschränkt ist.

84.
Wer gemäß § 3 zum Vertreter der Arbeitgeber

oder der Arbeitnehmer oder zum Stellvertreter eines

solchen Vertreters bestellt ist, kann die Übernahme
des Amtes nur ablehnen, wenn er

1. das sechzigste Lebensjahr vollendet hat,
2. mehr als vier minderjährige eheliche Kinder

hat; Kinder, die ein anderer an Kindes Statt

angenommen hat, werden dabei nicht gerechnet,

3. durch Krankheit oder Gebrechen verhindert ist,
das Amt ordnungsmäßig zu führen,

4. mehr als eine Vormundschaft oder Pflegschaft
führt. Die Vormundschaft oder Pflegschaft über
mehrere Geschwister gilt nur als eine; zwei Ge-

hemwanmundschaften stehen einer Vormundschaft
gleich.

§ 5.

Wer die Übernahme des Amtes als Vertreter
der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer oder als Stell-
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vertreter eines solchen Vertreters ohne zulässigen
Grund ablehnt, kann vom Vorsitzenden der Zentral—
stelle, wenn er für diese bestellt ist, sonst vom Vor-
sitzenden des Ausschusses, für den er bestellt ist, mit
Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark bestraft werden.

 EChbenso kann bestraft werden, wer sich ohne ge-
nügende Entschuldigung nicht rechtzeitig zu den
Sitzungen einfindet oder sich seinen Obliegenheiten
in anderer Weise entzieht.

Auf Beschwerde entscheidet das Kriegsamt, in
Bayern, Sachsen und Württemberg das Kriegsmini-
sterium endgültig.

§ 6.
Die Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeit-

nehmer in der Zentralstelle und den Ausschüssen ver-
walten ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

Sie erhalten Tagegelder im Betrage von fünf-
zehn Mark und Ersatz der notwendigen Fahrkosten:
bei Eisenbahnfahrten wird der Betrag für die zweite
Wagenklasse, bei Benutzung von Schiffen der Betrag
für die erste Klasse erstattet.

§ 7.

Die Vertreter der Arbeitnehmer haben ihrem
Arbeitgeber jede Einberufung zu Sitzungen der Zen-
tralstelle oder der Ausschüsse anzuzeigen. Tin sie es
ohne schuldhaftes Zögern, so gibt das Fernbleiben von
der Arbeit dem Arbeitgeber keinen wichtigen Grund,
das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist zu lösen.

§ 8.

Den Arbeitgebern und ihren Angestellten ist un-
tersagt, die Vertreter der Arbeitnehmer in der Über-
nahme oder Ausübung des Ehrenamts (8 6) zu be-

9.
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schränken oder sie wegen der übernahme oder der
Art der Ausübung des Ehrenamts zu benachteiligen.

Arbeitgeber oder ihre Angestellten, die dagegen
verstoßen, werden mit Geldstrafe bis zu dreihundert
Mark oder mit Haft bestraft.

§ 9.

Der Vorsitzende und die übrigen Mitglieder der
Zentralstelle und der Ausschüsse sind verpflichtet, über
Geschäfts-, Betriebs= und Berufsgeheimnisse, die
ihnen in dieser Eigenschaft bekannt werden, Amts-
verschwiegenheit zu beobachten.

Mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit
Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft, wer
der Vorschrift im Abs. 1 zuwider Geheimnisse unbe-
fugt offenbart.

Wer dies tut, um den Inhaber des Geschäfts,
Betriebs oder Berufs zu schädigen oder sich oder an-
deren einen Vermögensvorteil zu verschaffen, oder
wer in gleicher Absicht ein Geheimnis der im Abs. 1
bezeichneten Art verwertet, wird mit Gefängnis bis
zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntau-
send Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

bestraft.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§ 10.

Die Behörden und behördlichen Einrichtungen
sind verpflichtet, den im Vollzuge des Gesetzes über
den vaterländischen Hilfsdienst an sie ergehenden Er-
suchen des Kriegsamts, der Zentralstelle und der
Ausschüsse zu entsprechen.

Dies gilt auch für Ersuchen, die von den König-
lich Bayerischen, Sächsischen und Württembergischen
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Kriegsministerien im Vollzuge des Gesetzes gestellt
werden.

811.
Vor Erlaß der Entscheidung nach § 4 Abs. 2 des

Gesetzes hat der Ausschuß die Gemeindebehörde und
nach Lage des Falles die zuständige amtliche Vertre-
tung der Industrie und des Handels, des Handwerks,
der Landwirtschaft oder anderer Berufsstände zu hö-
ren. In geeigneten Fällen sollen auch Fachvereine
und sonstige nichtamtliche wirtschaftliche Verbände
gehört werden. Werden Marineinteressen berührt,
so ist auf Verlangen des Reichs-Marineamts ein Ma-
rineoffizier oder Marinebeamter zu hören.

8 12.

Die nach § 5 verhängten Geldstrafen werden wie
Gemeindeabgaben beigetrieben. Einwendungen ge-
gen die Zahlungspflicht haben aufschiebende Wirkung.
Dem Beitreibungsverfahren hat ein Mahnverfahren
voranzugehen; die Mahngebühr wird, soweit erfor-
derlich, vom Kriegsamt, in Bayern, Sachsen und
Württemberg vom Kriegoministerium festgesetzt und
wird wie die Geldstrafe beigetrieben.

Die Geldstrafen fließen in die Reichkasse.

8 138

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Ver—
kündung in Kraft.

Berlin, den 21. Dezember 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.
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2. Bekanntmachung, betreffend Bestimmungen zur
Ausführung des Gesetzes über den vaterländischen

Hilfsdienst. Vom 30. Januar 1917.

(As. II.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 19 des Ge-
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. De-
zember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 1333) mit Zustim-
mung des vom Reichstag gewählten Ausschusses fol-
gende Verordnung erlassen:

§ 1.

Wird das Beschäftigungsverhältnis eines Hilfs-
dienstpflichtigen durch den Arbeitgeber oder mit seiner
Zustimmung aufgelöst, so hat dieser dem Hilfsdienst-
pflichtigen hierüber eine Bescheinigung (Abkehr-
schein) auszustellen.

§ 2.

Erhebt ein Hilfsdienstpflichtiger, dem der Abkehr-
schein verweigert wird, nicht Beschwerde gemäß § 9
Abs. 2 des Gesetzes bei dem Ausschuß, so kann er von

diesem trotzdem eine schriftliche Auskunft darüber ver-
langen, ob der Betrieb seines bisherigen Arbeitgebers
oder die Organisation, bei welcher er bisher beschäf-
tigt war, eine der im §2 des Gesetzes bezeichneten
Stellen ist. Die Auskunft erteilt der Vorsitzende des
Ausschusses, sofern er nicht hiermit eine andere Stelle
betraut hat.

Ist die Auskunft erteilt, daß der Betrieb des
bisherigen Arbeitgebers oder die Organisation, bei
welcher der Hilfsdienstpflichtige zuletzt beschäftigt war,
eine der im § 2 des Gesetzes bezeichneten Stellen
nicht ist, so darf der Hilfsdienstpflichtige in Beschäf-
tigung genommen werden.
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Durch die Auskunft wird der Entscheidung nach
§ 4 Abs. 2 und § 6 des Gesetzes nicht vorgegriffen.

Abschrift der Auskunft ist dem bisherigen Ar-
beitgeber und der zuständigen Kriegsamtsstelle zu

übersenden. ß 3

Jeder Arbeitgeber, der sich weigert, den von dem
Hilfsdienstpflichtigen beantragten Abkehrschein (8 1)
auszustellen, ist verpflichtet, den Hilfedienstpflichtigen.
zu Arbeitsbedingungen, die mindestens nicht un-
günstiger als die bisherigen sind, weiterzubeschäf-
tigen.

84.
Der Hilfsdienstpflichtige, der von der Beschwerde

nach § 9 Abs.2 des Gesetzes Gebrauch macht, hat das
Beschäftigungsverhältnis bis zur Entscheidung über
seine Beschwerde fortzusetzen, es sei denn, daß ihm die
Fortsetzung nach den Umständen des Falles nicht zu-
gemutet werden kann. Hierüber entscheidet auf An-
ruf durch den Arbeitgeber oder Arbeitnehmer der
Vorsitzende des Ausschusses.

§ 5.

Aus dem Abkehrscheine müssen Name oder Firma
des Arbeitgebers oder der Organisation sowie Ort,
Straße und Hausnummer der Beschäftigungsstelle, wo
der Hilfsdienstpflichtige zuletzt tätig war, sowie die
Dauer der letzten Beschäftigung ersichtlich sein.

Der Abkehrschein muß auf einem besonderen, von
den Arbeitspapieren des Hilfsdienstpflichtigen ge-
trennten Blatte erteilt werden.

Bei Eingehung eines anderen Beschäftigungsver-
hältnisses hat der neue Arbeitgeber dem Hilfsdienst-
pflichtigen den Schein abzunehmen.



136 Ausführungsbestimmungen.

Die Bestimmungen im Abs. 1 bis 3 gelten auch
für die Bescheinigungen nach § 9 Abs. 2 des Gesetzes.

§ 6.

Die Bescheinigungen nach § 9 des Gesetzes und
nach § 1 dieser Verordnung sind stempelfrei. Das

gleiche gilt für die nach § 2 dieser Verordnung erteil-
ten Auskünfte. 8

7.

Das Verfahren vor der Zentralstelle beim
Kriegsamt, vor den nach § 4 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 9
Abs. 2 des Gesetzes gebildeten Ausschüssen und vor
den Vorsitzenden dieser Ausschüsse ist gebühren= und

stempelfrei. "ê5

Auf die Verpflichtung zur Abgabe eines Zeug-
nisses oder Gutachtens finden im Verfahren vor den
Schlichtungsausschüssen die Vorschriften der Zivilpro-
zeßordnung entsprechende Anwendung.

89.
Der Vorsitzende der Zentralstelle oder eines

Ausschusses kann Zeugen oder Sachverständige, die
ohne genügende Entschuldigung sich nicht oder nicht
rechtzeitig einfinden oder die ihre Aussage unberech-
tigt verweigern, mit Geldstrafe bis zu einhundert
Mark bestrafen.

Ebenso kann er einen Beteiligten bestrafen, der

ohne genügende Entschuldigung sich nicht oder nicht
rechtzeitig zu einer mündlichen Verhandlung einfin-
det, zu welcher sein persönliches Erscheinen ange-
ordnet ist.

Auf Einspruch gegen die Festsetzung einer Strafe
nach Abs. 1, 2 entscheidet die Zentralstelle oder der
Ausschuß endgültig.
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8 10.

Die Zentralstelle und die Ausschüsse sind befugt,
die Amtsgerichte um die eidliche Vernehmung von
Jeugen und Sachverständigen zu ersuchen.

§ 11.

Ein Hilfsdienstpflichtiger, der nach Empfang der
besonderen schriftlichen Aufforderung (§ 7 Abs. 2
Satz 2 des Gesetzes) bei einer der im § 2 des Gesetzes
bezeichneten Stellen Beschäftigung erhält, hat hier-
von unverzüglich dem Ausschuß, von dem die Auffor-

erung ergangen ist, unter Angabe des Arbeitgebers
und der Art der Beschäftigung Mitteilung zu machen.
Die Richtigkeit dieser Angabe hat der Arbeitgeber
durch seine Unterschrift zu bestätigen.

Unterläßt der Hilfsdienstpflichtige die Mittei-
lung, so kann er vom Vorsitzenden des Ausschusses
mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark bestraft werden,
wenn er hierauf in dem Aufforderungsbescheide hin-

gewiesen ist.
Dem Aufforderungsbescheide ist ein zur Versen-

dung mit der Post geeigneter Vordruck beizufügen,
der die Mitteilung der nach Abs. 1 erforderlichen An-
gaben durch Ausfüllung ermöglicht.

8 12.

Auf die Beitreibung und die Verwendung der
nach 88 9 und 11 verhängten Geldstrafen findet die
Vorschrift des § 12 der Bekanntmachung, betreffend
Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes über den
vaterländischen Hilfsdienst, vom 21. Dezember 1916
(Reichs-Gesetzbl. S. 1411) Anwendung.
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§ 13.

Den Arbeitgebern und ihren Vertretern ist un-
tersagt, die Arbeiter oder die nach dem Versicherungs-
gesetze für Angestellte versicherungspflichtigen Ange-
stellten ihres Betriebs in der Ausübung des Wahl-
rechts bei den nach § 11 Abs. 2, 3 des Gesetzes vorzu-
nehmenden Wahlen zu den Arbeiterausschüssen oder
den Angestelltenausschüssen oder in der Übernahme
oder Ausübung der Tätigkeit als Mitglied eines sol-
chen Ausschusses zu beschränken oder sie wegen der

übernahme oder der Art der Ausübung zu benach-
teiligen.

Arbeitgeber oder ihre Vertreter, die dagegen ver-
stoßen, werden mit Geldstrafe bis zu dreihundert
Mark oder mit Haft bestraft.

8 14.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Ver—
kündung in Kraft.

Berlin, den 30. Januar 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.

3. Anweisung über das Verfahren bei den auf Grund

des Hilfsdienstgesetzes gebildeten Ausschüssen. Vom
30. Januar 1917.

(Anw.)

Auf Grund des § 10 des Gesetzes über den vater-

ländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S. 1333) wird folgendes bestimmt:
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81.
Zuständig ist:

1. im Falle des § 4 Abs. 2 des Gesetzes der Ausschuß
(Feststellungsausschuß), in dessen Bezirk der Be-
ruf ausgeübt wird oder die Organisation oder
der Betrieb oder Zweigstellen derselben ihren
Sitz haben;

2. im Falle des § 7 Abs. 2 des Gesetzes der Aus-
schuß (Einberufungsausschuß), in dessen Bezirk
der Hilfeodienstpflichtige seinen Wohnsitz hat oder
sich aufhält;

3. im Falle des § 9 Abs. 2 des Gesetzes der Aus-
schuß (Schlichtungsausschuß), in dessen Bezirk
das Unternehmen liegt, bei dem der Hilfsdienst-
pflichtige die der Beschwerde zugrunde liegende
Beschäftigung ausübt oder ausgeübt hat, und,
wenn diese Beschäftigung an einem Orte außer-
halb des Bezirkes stattfindet oder stattgefunden
hat, auch der Ausschuß, in dessen Bezirk dieser
Ort liegt.

Kommen Orte außerhalb des Deutschen Reichs in
Frage, so kann der Vorsitzende der Zentralstelle den
zuständigen Ausschuß bestimmen.

8 2.

Ist eine Zuständigkeit nach den Vorschriften des
§ 1 nicht gegeben, so bestimmt der Vorsitzende der
Zentralstelle den zuständigen Ausschuß.

8 3.

Erachtet der Vorsitzende des angegangenen Aus-
schusses diesen für unzuständig, so hat er die Sache
dem von ihm für zuständig erachteten Ausschuß zu
überweisen. Hält der Vorsitzende dieses Ausschusses
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ihn gleichfalls für unzuständig, so bestimmt der Vor-
sitzende der Zentralstelle den zuständigen Ausschuß.

84.
Werden mehrere an sich zuständige Ausschüsse mit

derselben Angelegenheit befaßt, und wird eine Eini—
gung über die weitere Behandlung unter ihnen nicht
erzielt, so bestimmt der Vorsitzende der Zentralstelle
den zuständigen Ausschuß.

§ 5.

Entscheidungen und Anordnungen sind nicht aus
dem Grunde unwirksam, weil sie von einem örtlich

unzuständigen Ausschuß ergangen sind.

86.

Die Mitglieder der Ausschüsse und der Zentral-
stelle werden vor der erstmaligen Ausübung ihres
Amtes vom Vorsitzenden durch Handschlag zur unpar-
teiischen und gewissenhaften Führung ihres Amtes
und zur Verschwiegenheit (§ 9 Abs. 1 der Bekannt-

machung, betreffend Bestimmungen zur Ausführung
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst, vom
21. Dezember 1916 — (Reichs-Gesetzbl. S. 1411) —

verpflichtet.

87.
Vorsitzende und Mitglieder der Ausschüsse kön-

nen wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt
werden, wenn Tatsachen vorliegen, die Mißtrauen ge-
gen ihre Unparteilichkeit rechtfertigen.

Der Antrag ist ohne weiteres zurückzuweisen,
wenn er offensichtlich zum Zwecke der Verschleppung

gestellt wird.
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Andernfalls entscheidet über die Ablehnung der
Ausschuß nach Anhörung des Abgelehnten, der an der
Entscheidung nicht teilnimmt. Bei Stimmengleichheit
ist sein Stellvertreter zuzuziehen.

88.
Zustellungen von Anordnungen nach § 7 Abs. 2

und 3 des Gesetzes und von Entscheidungen erfolgen

durch eingeschriebenen Brief oder gegen Behändi—
gungsschein.

89.
Die Zustellung für einen Unteroffizier oder einen

Gemeinen des aktiven Heeres oder der aktiven Ma-
rine erfolgt an den Chef der zunächst vorgesetzten
Kommandobehörde.

8 10.

Eine außerhalb des Deutschen Reichs zu bewir—
kende Zustellung erfolgt durch Vermittlung des
Kriegsamts.

811.
Zustellungen an Personen, die zu einem mobi—

len Trupepnteil oder der Besatzung eines in Dienst
gestellten Kriegsfahrzeugs gehören, können mittels
Ersuchen der vorgesetzten Kommandobehörde erfolgen.

8 12.

Der Vorsitzende bereitet das Verfahren soweit
vor, als es erforderlich ist, um dem Ausschuß oder der

Zentralstelle eine schleunige Entscheidung zu ermög—
lichen. Er kann Ermitlungen jeder Art anstellen, ins—
besondere amtliche Auskünfte, schriftliche Erklärun—
gen und Sachverständigengutachten einholen: die

Vorlegung von Geschäftsbüchern und sonstigen Ur-
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kunden anordnen; Beteiligte, Zeugen und Sachver—
ständige vor den Ausschuß oder die Zentralstelle laden

durch ersuchte Behörden uneidlich vernehmen
assen.

Der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses hat
Beschwerden, abgesehen von den Fällen des § 34 Abs.
2, innerhalb einer Woche nach ihrer Anhängig-
machung vor den Ausschuß zu bringen, wenn nicht vor-

her eine Verständigung erfolgt oder die Beschwerde
zurückgezogen wird.

§ 13.

Hält der Ausschuß oder die Zentralstelle die
Sache auf Grund der vorhandenen Unterlagen nicht
für spruchreif, so beschließen sie, welche der im § 12
bezeichneten Maßnahmen noch getroffen werden
sollen.

8 14.

Die Entscheidungen der Ausschüsse oder der Zen—

W können ohne mündliche Verhandlung er-
olgen.

Im Verfahren bei den Schlichtungsausschüssen
soll die mündliche Verhandlung die Regel bilden.
Der Abkehrschein darf nur erteilt werden, nachdem

dem Arbeitgeber von der Beschwerde Kenntnis gege-en ist.

Hat der Vorsitzende von der Anberaumung einer
mündlichen Verhandlung Abstand genommen, so kann
der Auoschuß oder die Fentrasstens mit Zweidrittel-

mehrheit beschließen, daß mündliche Verhandlung
stattzufinden hat.

8 15.

Ist mündliche Verhandlung angeordnet, so kann
die Entscheidung auch beim Ausbleiben der zur Ver—
handlung Geladenen ergehen.
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8 16.

Die Verhandlungen vor den Feststellungs- und
den Einberufungsausschüssen und vor der Zentral-
stelle sind nicht öffentlich.

Die Verhandlungen vor den Schlichtungsaus-

schüssen sind öffentlich, sofern nicht der Ausschuß be-
schließt. daß die Sffentlichkeit wegen wichtiger Gründe
ausgeschlossen wird. Das Kriegsamt kann im In-
teresse der Landesverteidigung für einzelne Bezirke
den Ausschluß der ÖOffentlichkeit allgemein anordnen.

Der Vorsitzende kann in allen Fällen einzelnen
Personen den Zutritt zur Verhandlung gestatten.

§ 17.

Die Ausschüsse und die Zentralstelle sind befugt,
Zeugen und Sachverständige uneidlich zu vernehmen.

Erscheint die Beeidigung zur Herbeiführung einer
wahrheitsgemäßen Aussage erforderlich, so ist das
Amtsgericht um die eidliche Vernehmung zu ersuchen.

8 18.

Darüber, ob ein Zeuge oder Sachverständiger die
Aussage oder das Gutachten zu verweigern berechtigt
ist, entscheidet in dem Verfahren bei den Fest-
stellungs= und Einberufungsausschüssen und bei der
Zentralstelle der Ausschuß oder die Zentralstelle nach
den Umständen des Falles, wobei insbesondere auf
nahe verwandtschaftliche Beziehungen sowie auf ein
an der zu treffenden Entscheidung bestehendes In-
teresse des Zeugen oder Sachverständigen Rücksicht zu
nehmen ist. Für das Verfahren bei den Schlichtungs-

ausschüssen gilt die Vorschrift des § 8 der Bekannt-
machung. betreffend Bestimmungen zur Ausführung
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst, vom
30. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S. 85).
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819.
Die Ladung der Zeugen und Sachverständigen

geschieht unter Hinweis auf die Folgen des Ausblei—
bens (8 9 der Bekanntmachung, betreffend Bestim—
mungen zur Ausführung des Gesetzes über den vater—
ländischen Hilfsdienst, vom 30. Januar 1917 —

Reichs-Gesetzbl. S. 85 —).

Die Ladung einer dem aktiven Heere oder der
aktiven Marine angehörenden Person des Soldaten-
standes erfolgt durch Ersuchen der Militärbehörde.

§ 20.

Auf die Ablehnung von Sachverständigen findet
die Vorschrift des § 7 entsprechende Anwendung.

8 21.

Die Zeugen und Sachverständigen erhalten Ge—
bühren nach der Gebührenordnung für Zeugen und
Sachverständige (Reichs-Gesetzbl. 1898 S. 689 und
1914 S. 214).

8 22.

Beteiligte können sich in jeder Lage des Verfah-
rens eines Beistandes und, sofern nicht ihr persön-
liches Erscheinen angeordnet ist, eines mit schriftlicher
Vollmacht versehenen Vertreters bedienen. Beistände
und Vertreter können durch Beschluß des Ausschusses
zurückgewiesen werden, wenn sie das Verfahren durch
unsachliches Verhalten übermäßig erschweren.

823.

Das persönliche Erscheinen der Beteiligten kann
angeordnet werden. Auf ihre Ladung findet § 19
Anwendung.
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§ 24.

Wieweit über Verhandlungen, insbesondere über
Aussagon von Beteiligten, Zeugen und Sachverstän-
digen eine Niederschrift aufzunehmen ist, bestimmt
der Ausschuß oder die Zentralstelle.

8 25.

Die schriftlich abzufassenden, vom Vorsitzenden
zu vollziehenden Entscheidungen des Ausschusses oder
der Zentralstelle nach § 4 Abs. 2, § 6 und §7 Abf. 4
des Gesetzes müssen enthalten:

1. die Bezeichnung des Ausschusses,
2. die Namen des Vorsitzenden und der bei der Ent-

scheidung mitwirkenden Mitglieder,
3. eine kurze Sachdarstellung und Begündung. Von

der Sachdarstellung und Begründung kann ab-
gesehen werden, wenn der Antragsteller oder der

Beschwerdeführer hierauf verzichtet.
Nicht in der mündlichen Verhandlung verkündete

Entscheidungen sind dem Antragsteller und nach dem
Ermessen des Ausschusses oder der Zentralstelle auch
anderen Beteiligten zuzustellen. Entscheidungen von
grundsätzlicher Bedeutung sind dem Kriegsamt mit-
zuteilen.

Die Entscheidungen über Beschwerden nach § 9
Abs. 2 des Gesetzes werden. soweit sie auf mündliche
Verhandlung ergehen, im Termin öffentlich verkün-
det. Schriftliche Abfassung nach Maßgabe des Abs. 1
findet nur statt, wenn sie von einem Beteiligten be-

antragt wird oder der Ausschuß sie für erforderlich
erachtet.

8 36.

Beschwerden nach § 6 und § 7 Abs. 4 des Ge-
setzes sind schriftlich bei dem Ausschuß anzubringen,

Herrmann,, Hilfsdienstgesetz. 10
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dessen Entscheidung angefochten wird. Der Ausschuß
ist, erforderlichenfalls nach Anstellung weiterer Er-
mittelungen, befugt, der Beschwerde abzuhelfen.

827.

Die Feststellungsausschüsse werden auf Veran—
lassung des Kriegsamts oder auf schriftlichen Antrag
eines Beteiligten tätig. Beteiligt ist, wer an der
vom Ausschuß zu treffenden Feststellung ein unmit-
telbares berechtigtes Interesse hat.

8 28.

Die Beschwerde steht im Falle des § 6 Satz 1 des
Gesetzes dem Antragsteller, dem Berufsausübenden,
dem Betriebsinhaber oder der Organisation und,
wenn es im öffentlichen Interesse für erforderlich er-

achtet, auch dem Vorsitzenden des Ausschusses zu.

8 29.

Einberufungs- und Schlichtungsausschüsse sind an
die für ihren Bezirk ergangenen Entscheidungen der
Feststellungsausschüsse und der Zentralstelle gebunden.

8 30.

Gibt ein Hilfsdienstpflichtiger, ohne durch eine
besondere Aufforderung des Einberufungsausschusses
herangezogen zu sein, seine Beschäftigung unter Nicht-
achtung entgegenstehender Vertragsbedingungen auf.
um in den vaterländischen Hilfsdienst einzutreten, so
kann sein bisheriger Arbeitgeber den Vorsitzenden des
zuständigen Einberufungsausschusses behufs Aufrecht-
erhaltung des Beschäftigungsverhältnisses um seine

Vermittlung angehen.
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831.
Gegen die besondere schriftliche Aufforderung

können der Hilfsdienstpflichtige oder sein bisheriger
Arbeitgeber bei dem Ausschuß, von dem die Auffor-

erung ergangen ist, Vorstellung erheben. ç

Die Aufforderung ist zurückzunehmen, wenn die

Auflösung des bisherigen Beschäftigungsverhältnisses
einen übermäßigen Schaden bereiten würde, sofern
nicht die Bedürfnisse des Hilfsdienstes überwiegen.
Unter der gleichen Voraussetzung kann die Frist aus
§ 7 Abs. 3 des Gesetzes verlängert werden. Der Vor-
sitzende des Ausschusses ist in diesem Falle berechtigt,
einen Vorbescheid zu erlassen. Gegen diesen Vorbe-
scheid kann die Entscheidung des Ausschusses angeru-
fen werden, worauf im Vorbescheide hinzuweisen ist.

8 32.

Gegen die Überweisung steht die Beschwerde so-
wohl dem Hilfedienstpflichtigen als auch seinem letzten
Arbeitgeber zu.

8 33.

Im Verfahren vor den Schlichtungsausschüssen
sind Beteiligte nur der Beschwerdeführer und der
Arbeitgeber, gegen den die Beschwerde sich richtet.

8 34.

Erachtet der Schlichtungsausschuß eine Bescheini—
gung nach 89 Abs. 1 des Gesetzes (Abkehrschein) nich“
für erforderlich, weil die bisherige Beschäftigung des
Beschwerdeführers nicht unter § 2 des Gesetzes fiel,
so stellt er hierüber eine Bescheinigung aus (Befrei-

ungsschein).
Diese Bescheinigung kann auch vom Vorsitzenden

des Ausschusses sofort nach Eingang der Beschwerde
10“
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ausgestellt werden. Eine Anrufung des Ausschusses
findet hiergegen nicht statt.

8 35.

Bei zurückgestellten Wehrpflichtigen hat der
Schlichtungsausschuß auf Verlangen der Militärbe—
hörde auch in den Fällen, die nicht bereits auf Grund
des 8 9 Abs. 2des Gesetzes vor den Ausschuß gebracht
sind, festzustellen, welche Gründe zu der Auflösung des
Beschäftigungsverhältnisses geführt haben.

Dabei kann der Ausschuß vorschlagen, den Wehr-
pflichtigen einem anderen Betriebe zu überweisen.

8 36.

Diese Anweisung tritt mit dem Tage der Ver—
kündung in Kraft.

Berlin, den 30. Januar 1917.

Das Kriegsamt.

Groener.

4. Verordnung über Versicherung der im vaterländi-

schen Hilfsdienst Beschäftigten. Vom 24. Febr. 1917.

(V. I.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 19 des Ge-
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. De-
zember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 1333) mit Zustim-
mung des vom Reichstag gewählten Ausschusses und
auf Grund des §3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 327) folgende
Verordnung erlassen:
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I. Allgemeine Vorschriften.

81.
Wer eine Beschäftigung im Sinne des Gesetzes
über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember
1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 1333) ausübt, unterliegt,
auch wenn er nicht dienstpflichtig nach § 1 dieses Ge-
letzes ist, den Vorschriften über die reichsgesetzliche
Arbeiter= und Angestelltenversicherung, soweit diese
Verordnung nichts anderes bestimmt. Dies gilt auch
dann, wenn die Beschäftigung nicht auf Grund frei-
williger Meldung (§5 7 des genannten Gesetzes) statt-
sindet. Eine Vergütung ist stets Entgelt im Sinne
der Vorschriften über die reichsgesetzliche Arbeiter-
und Angestelltenversicherung.

§ 2.

Einer Satzungsänderung auf Grund dieser Vor-
schriften bedarf es für die Versicherungsträger nicht.

II. Krankenversicherung.

§ 3.

Setzt die Satzung einer Krankenkasse den Orts-
lohn als Grundlohn fest, so gilt dies nicht für Perso-
nen, die im vaterländischen Hilfsdienst eine nach den
Vorschriften der Reichsversicherung landkassenpflich-
tige Beschäftigung übernehmen, sofern fie in den dem
erstmaligen Eintritt in eine landkassenpflichtige Hilfs-

Hilfsdiensttätigkeit vorangegangenen zwölf Monaten
mindestens sechsundzwanzig Wochen oder unmittelbar
vorher mindestens sechs Wochen bei einer Kranken-
kasse mit einem anderen Grundlohn als dem Orts-
lohn oder bei einer knappschaftlichen Krankenkasse ver-
sichert werden.
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Soweit diese Personen nicht als Betriebsbeamte,
Werkmeister oder andere Angestellte in ähnlich geho—
bener Stellung beschäftigt werden, gelten sie als
Facharbeiter im Sinne des § 181 Abs. 2 der Reichs-
versicherungsordnung, auch wenn sie nicht als solche
tätig sind.

Auf diese Beschäftigten sind die Vorschriften der
8§ 418 bis 425 der Reichsversicherungsordnung nicht
anwendbar. Bei Anwendung des § 418 Abs. 2 Nr. 3
und des § 419 Abs. 1 Satz 2 der Reichsversicherungs-

ordnung bleiben # bei Feststellung der sämtlichen in
der Landwirtschaft Beschäftigten und der sämtlichen
Befreiten des Arbeitgebers außer Betracht.

84.
Soweit der Erwerb eines Rechtes nach der Reichs-

versicherung oder der Satzung einer Krankenkasse da-
von abhängt, daß eine Wartezeit bei einer Kranken-
kasse zurückgelegt ist oder eine Versicherung von be-
stimmter Dauer innerhalb eines gleichfalls bestimm-
ten Zeitraums bestanden hat, darf eine Beschäftigung
im vaterländischen Hilfsdienst, durch die der Beschäf-
tigte aus der Krankenkasse oder der Versicherung aus-

scheidet, nicht zu seinem Nachteil angerechnet werden.
Dies gilt auch für die Dauer einer Erwerbslosigkeit
bis zu sechs Wochen, die in die ersten sechs Wochen
nach der Beschäftigung fällt.

Die Zeit von mindestens sechs Monaten nach
§ 199 der Reichsversicherungsordnung steht einer
Wartezeit im Sinne des Abs. 1 gleich.

Im übrigen gilt § 2 des Gesetzes, betreffend Er-
haltung von Anwartschaften aus der Krankenver-

sicherung, vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S.
334) entsprechend.
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§ 5.

Vorschriften der Reichsversicherung, nach denen
Personen, die genen Krankheit versichert sind, durch
einen Aufenthalt im Ausland Rechtsnachteile erlei-
den, gelten nicht für Personen, die im Ausland im
vaterländischen Hilfsdienst beschäftigt sind. Der Auf-
enthalt solcher Personen im Ausland steht insoweit
einem Aufenthalt im Inland gleich.

86.
Wer wegen einer Beschäftigung im vaterländi—

schen Hilfsdienst zu einer andern Krankenkasse über-
getreten ist, darf, wenn er aus dieser ausscheidet, das

Recht zur Weiterversicherung nach § 313 der Reichs-
versicherungsordnung wahlweise bei ihr oder seiner
früheren Kasse ausüben.
Meldet er sich bei der früheren Kasse, so kann

diese ihn ärztlich untersuchen lassen. Für eine Er-
krankung, die beim Wiedereintritt bereits besteht, hat
er einen Anspruch nur gegen die andere Kasse, und

zwar auf die Leistungen, die sie im Falle der Weiter-
versicherung bei ihr zu gewähren hätte. Auf ihren
oder seinen Antrag erhält der Versicherte diese Lei-
stungen von der früheren Kasse. Geschieht es auf sei-

nen Antrag #so hat die frühere Kasse der andern bin-
nen einer Woche den Eintritt des Versicherungsfalls
mitzuteilen. Die andere Kasse hat der früheren ihre
Aufwendungen im vollen Umfang zu ersetzen.

§ 7.

Den Krankenkassen im Sinne dieser Verordnung
stehen knappschaftliche Krankenkassen gleich.

88.
Für Mitglieder von Ersatzkassen (88 503 ff. der

Reichsversicherungsordnung), welche dem zur frei-
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willigen Versicherung oder Weiterversicherung bei
einer Krankenkasse nach der Reichsversicherungsord-
nung berechtigten Personenkreis angehören, gelten
die vorstehenden Vorschriften entsprechend.

Bestimmungen in der Satzung einer Ersatzkasse,
nach denen ein Mitglied bei Übernahme einer Be-
schäftigung im vaterländischen Hilfsdienst aus der
Kasse ausscheiden müßte oder einen sonstigen Rechts-
nachteil erleiden würde, dürfen nicht geltend gemacht
werden.

Mitglieder von Ersatzkassen, die eine landwirt-

schaftliche Beschäftigung erst nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst und
voraussichtlich nicht über dessen Geltungsdauer hin-
aus übernehmen, stehen den vorübergehend in der
Landwirtschaft beschäftigten gewerblichen Arbeitern
im Sinne des § 434 der Reichsversicherungsordnung

gleich.

§ 9.

Deutsche, die in dem von deutschen Truppen
besetzten Ausland von deutschen Arbeitgebern im
vaterländischen Hilfsdienst beschäftigt werden und
nicht schon auf Grund der Bekanntmachung vom 14.
Dezember 1916 (ReichsEesetzbl. S. 1383) versichert
sind hinsichtlich der Versicherung gegen Krankheit den

1 der genannten Bekanntmachung bezeichneten
ersonen gleichgestellt.

Sie sind versicherungsfrei, wenn ihnen gegen
einen Arbeitgeber der im § 169 Abs. 1 der Reichsver-
sicherungsordnung bezeichneten Art für den Fall der
Krankheit ein Anspruch gewährleistet ist, der einem
der in der genannten Vorschrift bezeichneten An-
sprüche mindestens gleichwertig ist. Das Kriegsamt
bestimmt, ob der Anspruch gleichwertig ist.
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III. Unfallversicherung.

8 10.

Tätigkeiten im vaterländischen Hilfsdienst, die
den reichsgesetzlichen Vorschriften über Unfallversiche-
rung u mdeswillen nicht unterliegen, weil sie im
Ausland ausgeführt werden und nicht als unselb-
ständiger Bestandteil (Ausstrahlung) eines inländi-
schen Betriebes anzusehen sind, werden der Unfall-
versicherung unterstellt.

Dabei gelten folgende Vorschriften:
1. Träger der Versicherung für diese Hilfsdienst-

leistungen ist das Reich.
2. Der Reichskanzler bestimmt die Ausführungs-

behörden (88 892, 1033, 1218 der Reichsversicherungs-
ordnung) und erläßt die Ausführungsbestimmungen
(§ 895 der Reichsversicherungsordnung). Er kann
den Erlaß von Ausführungsbestimmungen anderen
Behörden übertragen.

3. Die Unfallentschadigung wird nach einem ein-

beitlichen Jahresarbeitsverdienste berechnet. Dieser
eträgt:

a) bei gewöhnlichen landwirtschaftlichen Arbei-
tern 1200 Mark,

b) bei gewerblichen Arbeitern und landwirt-
schaftlichen Facharbeitern 1800 Mark.

Bei Betriebsbeamten ist, vorbehaltlich der Kür-
zung nach § 563 Abs. 2 der Reichsversicherungsord-
nung, der auf ein volles Jahr zu berechnende, ver-
diente Entgelt maßgebend. Erreicht der Jahresar-
beitsverdienst nicht den unter 3b angegebenen Be-
trag, so gilt dieser als Jahresarbeitsverdienst.

4. Sofern nicht das Reich selbst Unternehmer der
Arbeiten ist, hat dieser für die Unfallversicherung eine

Prämie zu zahlen. Sie beträgt:
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a) für einen gewöhnlichen landwirtschaftlichen
Arbeiter täglich 6 Pf.,

b) für einen gewerblichen Arbeiter oder land-
wirtschaftlichen Facharbeiter täglich 9 Pf.,

Tc) für einen Betriebsbeamten entsprechend der
Dauer seiner Beschäftigung 14 vom Hundert
des verdienten Entgelts, mindestens aber
täglich 9 Pf.

5. Der Unternehmer (Nr. 4) hat für jeden Mo-
nat spätestens 3 Tage nach dessen Ablauf der Aus-
führungsbehörde einen Nachweis über die Zahl der
Arbeitstage jeder der unter Nr. 4 a) und b) bezeich-
neten Gruppen von Arbeitern und über den von Be-

triebsbeamten (Nr. 4c) verdienten Entgelt vorzule-
gen. Für den Fall der Säumnis gilt §8 800 der Reichs-
versicherungsordnung entsprechend.

Die Form für den Nachweis schreibt die Aus-
führungsbehörde vor.

6. Nach jedem Kalendervierteljahre berechnet die
Ausführungsbehörde auf Grund der Nachweise und
der unter Nr. 4 angegebenen Sätze die Prämien und

stellt die Heberolle auf.
Jedem Unternehmer ist ein Auszug aus der He-

berolle mit der Aufforderung zuzustellen, die festge-
setzte Prämie zur Vermeidung der Zwangsvoll=
streckung binnen zwei Wochen einzuzahlen. Der Aus-
zug muß die Angaben enthalten, die den Zahlungs-
pflichtigen in Stand setzen, die Prämienberechnung
zu prüfen.

Für den Einspruch und die Rechtsmittel gelten
die §§ 814 bis 817 der Reichsversicherungsordnung

entsprechend.
7. Die Ausführungsbehörde bestimmt, wer die

Unfälle zu untersuchen hat.
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8. Hält der Berechtigte sich im Ausland auf, so
ist über die Gewährung, Ablehnung oder Neufeststel—
lung der Unfallentschädigung ohne vorhergehenden
Bescheid und Einspruch alsbald Endbescheid zu er—
teilen (§ 1610 der Reichsversicherungsordnung).

9. Zur Entscheidung über Berufungen und Be-
schwerden ist das Oberversicherungsamt Groß-Berlin
ausschließlich zuständig.

8 11.

Wer im vaterländischen Hilfsdienst in der Land-
und Forstwirtschaft eine Beschäftigung übernimmt,
nachdem er in den dem erstmaligen Eintritt in eine
land= oder forstwirtschaftliche Hilfsdiensttätigkeit vor-

angegangenen zwölf Monaten mindestens sechsund-
zwanzig Wochen oder unmittelbar vorher mindestens
sechs Wochen gewerblich beschäftigt war, gilt, sofern
er nicht als Betriebsbeamter beschäftigt wird, für
die Unfallentschädigung als Facharbeiter im Sinne
des § 923 Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung,
auch wenn er nicht als solcher tätig ist.

§ 12.

Werden dem Berechtigten Gebührnisse auf Grund
des § 35 des Offizierpensionsgesetzes oder der §§ 19 ff.
des Militärhinterbliebenengesetzes gewährt, so sind
sie auf die Unfallrente, die auf dieselbe Zeit entfällt
und aus dem gleichen Grunde gewährt wird, anzu-

rechnen. In gleicher Weise sin die Gebührnisse des
Verletzten auf die Angehörigenrente (§ 598 der
Reichsversicherungsordnung) anzurechnen.

* 13.

Die Übernahme einer Beschäftigung im vaterlän-
dischen Hilfsdienst sowie der dabei erzielte Lohn dür-
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fen in einem Unfallentschädigungsverfahren bei der
Feststellung, ob und in welchem Maße der Verletzte
durch den Unfall in seiner Erwerbsfähigkeit geschä-
digt ist, nicht verwertet werden.

IV. Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung.

§ 14.

Wer eine die Invaliden= und Hinterbliebenen-
versicherung begründende Beschäftigung vor seinem
Eintritt in den vaterländischen Hilfsdienst nicht aus-
geübt hat und auch nach dessen Beendigung voraus-
sichtlich nicht ausüben wird, unterliegt wegen einer
im vaterländischen Hilfsdienst übernommenen, an
sich versicherungspflichtigen Beschäftigung der Ver-
sicherungspflicht nur dann, wenn er binnen zwei

Monaten nach der Verkündung dieser Verordnung
oder, sofern das Beschäftigungsverhältnis später be-
ginnt, nach diesem Zeitpunkt von dem Arbeitgeber
die Leistung von Beiträgen verlangt. Geschieht dies,
so hat der Arbeitgeber hierüber dem Beschäftigten
auf Wunsch eine Bescheinigung augzustellen.

Werden jedoch ohne eine Erklärung im Sinne
des Abs. 1 Satz 1 für die Dauer der an sich ver-

sicherungspflichtigen Beschäftigung Beiträge ent-
richtet, so dürfen die Leistungen der Invaliden= und
Hinterbliebenenversicherung nicht deshalb abgelehnt
werden, weil die Beiträge zu Unrecht entrichtet seien.

8 15.

Vorbehaltlich des § 14 Abs. 1 begründet eine
Beschäftigung im Ausland auch dann, wenn § 1330
der Reichsversicherungsordnung nicht zutrifft, die Ver-
sicherung. Zuständig ist die Versicherungsanstalt, de-
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ren Bezirk dem Beschäftigungsort am nächsten liegt.
Die Lohnklasse bestimmt sich, soweit sie vom Orts-
lohn abhängt, nach dem Ortslohn am Sitze dieser
Versicherungsanstalt (§ 1246 Abs. 2 Nr. 3 der Reichs-
versicherungsordnung).

§ 16.

Die Übernahme einer Beschäftigung im vater-
ländischen Hilfsdienst sowie der dabei erzielte Lohn
dürfen im Rentenverfahren bei der Feststellung, ob
Erwerbsfähigkeit oder ob Erwerbsunfähigkeit vor-
liegt, nicht verwertet werden.

V. Angestelltenversicherung.

§ 17.

Tätigkeiten im vaterländischen Hilfsdienst, die
den reichsgesetzlichen Vorschriften über Angestellten-
versicherung um deswillen nicht unterliegen, weil sie
im Ausland ausgeführt werden und auch nicht als
unselbständiger Bestandteil (Ausstrahlung) eines in-
ländischen Betriebs anzusehen sind, werden der An-

gestelltenversicherung unterstellt.

8 18.

Wird ein nach den reichsgesetzlichen Vorschriften
über Angestelltenversicherung Versicherter im vater—
ländischen Hilfsdienst in einer Tätigkeit beschäftigt,
die nach dem Versicherungsgesetze für Angestellte
nicht versichert ist. so werden die Kalendermonate,
in denen diese Tätigkeit ausgeübt wird, als Bei-
tragsmonate im Sinne der 88 15. 49 des Versiche-

rungsgesetzes für Angestellte angerechnet.
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VI. Schlußvorschriften.

§ 19.

Der Reichskanzler wird ermächtigt, weitere Be-
stimmungen zur Durchführung der Versicherung zu
erlassen. Soweit dies nicht gechieht oder diese Ver-
ordnung nichts anderes ergibt, sind die Vorschriften
über die reichsgesetzliche Arbeiter= und Angestellten-
versicherung sinngemäß anzuwenden.

8 20.

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 6. De-

zember 1916 in Kraft.

Berlin, den 24. Februar 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.

5. Bekanntmachung, betreffend Bestimmungen zur
Ausführung des § 7 des Gesetzes über den vaterlän-

dischen Hilfsdienst. Vom 1. März 1917.

(V. II.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 19 des
Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom
5. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 1333) mit Zu-
stimmung des vom Reichstag gewählten Ausschusses
folgende Verordnung erlassen:

81.
Zum Zwecke der Heranziehung zum vaterlän—

dischen Hilfsdienst haben die Ortsbehörden eine Nach-
weisung zu liefern, in die alle in der Zeit nach dem
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30. Juni 1857 und vor dem 1. Januar 1870 gebore—

nen, nicht mehr landsturmpflichtigen männlichen
Deutschen aufzunehmen, soweit sie nicht unter die im
§ 5 dieser Verordnung vorgeshenen Ausnahmebe-
stimmungen fallen.

Die Nachweisung ist in Form einer Sammlung
von Karten, für die das anliegende Muster maß-
gebend ist, anzulegen und bis zum 31. März 1917
dem zuständigen Einberufungsausschusse (§ 7 Abst.2
des Gesetzes) zur Verfügung zu stellen. Bestehen für
den Bezirk einer Ortsbehörde mehrere Einberufungs-
ausschüsse, so regelt die Kriegsamtsstelle die Zustän-
digkeit. 82

Die im § 1 Abs. 1 bezeichneten Personen haben
sich auf öffentliche Aufforderung der Ortsbehörde zu
der in der Aufforderung bestimmten Zeit bei der
darin angegebenen Stelle persönlich zu melden und
die für die Ausfüllung der Meldekarten (8 1 Abs. 2)
erforderlichen Angaben zu machen.
Die Meldung hat am Wohnort des Meldepflich-

tigen zu erfolgen.
§ 3.

Von der persönlichen Meldung ist befreit, wer
sich bis zu dem in der Aufforderung bestimmten Zeit-

punkt bei der darin angegebenen Stelle schriftlich un-
ter ordnungsmäßiger Ausfüllung der vorgeschriebe-
nen Karte meldet. Für diese Karte ist ebenfalls das
anliegende Muster maßgebend.

In der Aufforderung ist bekanntzugeben, wo die
Meldepflichtigen die Meldekarten erhalten.

§ 4.

Genügen die Angabenin der schriftlichen Mel-
dung nicht oder bestehen Bedenken gegen ihre Rich-



160 Ausführungsbestimmungen.

tigkeit, so hat der Meldepflichtige sie zu ergänzen
oder aufzuklären. Die Ortsbehörde kann ihn zu die-
ssem Zwecke vorladen und sein Erscheinen nach den
landesrechtlichen Vorschriften erzwingen.

§ 5.

Von der Aufnahme in die Nachweisungen und
von der Meldepflicht sind ausgenommen die Perso-
nen, die mindestens seit dem 1. März 1917 selbstän-
dig oder unselbständig im Hauptberuf tätig sind

1. im Reichs-, Staats-, Gemeinde= oder Kirchen-
dienste.

l in der öffentlichen Arbeiter= und Angestell-

tenversicherung,
. als AÄrzte, Zahnärzte, Tierärzte oder Apo-

theker,
. in der Land= oder Forstwirtschaft,

. in der See= oder Binnenfischerei,

. in der See= oder Binnenschiffahrt,

 im Eisenbahnbetrieb, einschließlich des Be-
triebs der Klein= und Straßenbahnen,

. auf Werften,

 in Berg= oder Hüttenbetrieben,
. in der Pulver-, Sprengstoff-, Munitions-

oder Waffenfabrikation,
. in einzelnen kriegswichtigen Betrieben, die

von den Kriegsamtsstellen für ihre Bezirke
bezeichnet werden.

Auf die hiernach für den Bezirk einer Orts-
behörde bestehenden Ausnahmen ist in der öffentlichen
Aufforderung hinzuweisen.

§ 6.

Gibt ein bisher nach § 5 von der Meldepflicht
Befreiter die dort bezeichnete Tätigkeit auf oder
wechselt er seine Beschäftigungsstelle, so hat er sich

SZ=——D
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spätestens am dritten darauffolgenden Werktag bei
dies spätestens am dritten darauf folgenden Werktag
der von der Ortsbehörde öffentlich bekanntzugeben-
den Stelle persönlich zu melden und die für die Aus-
füllung der Meldekarte erforderlichen Angaben zu
machen. Die Meldung hat am Wohnort, bei dessen
Wechsel am neuen Wohnort zu erfolgen. Sie kann

auch schriftlich unter ordnungsmäßiger Ausfüllung
der vorgeschriebenen Karte bis zu dem von der Orts-

behörde bestimmten Zeitpunkte geschehen; dabei gilt
§ 4. Die Oortsbehörde gibt die ausgefüllte Meldekarte
an den zuständigen Einberufungsausschuß weiter.

Außerdem hat der Arbeitgeber, wenn ein bis-
her nach § 5 von der Meldepflicht Befreiter die dort

bezeichnete Tätigkeit bei ihm aufgibt, dies spätestens
am dritten darauf folgenden Werktag dem zustän-
digen Einberufungaeausschusse mitzuteilen. Bei der

Beschäftigung im Reichs-, Staats-, Gemeinde= oder
Kirchendienst hat der unmittelbare Vorgesetzte die
Mitteilung zu machen.

Die Vorschriften in Abs. 1, 2 beziehen sich nicht
auf den Fall, daß ein bei einer Reichs-, Staats-, Ge-
meinde= oder Kirchenbehörde angestellter oder be-
schäftigter Beamter zwecks Verwendung an einer an-

deren Dienststelle derselben Behörde oder im Dienste
einer anderen Behörde versetzt oder vorübergehend
abgeordnet wird.

§ 7.

Gihbt ein in die Nachweisung Aufgenommener
seine bisherige Tätigkeit auf oder wechselt er seine
Beschäftigungsstelle oder seine Wohnung, so hat er

em zuständigen Einberufunggausschusse mitzuteilen.
Dabei ist eine neue kätigkeit, Beschäftigungsstelle
oder Wohnung anzugeben. üÜber die Meldung des
Wohnungswechsels bestimmt das Kriegsamt, in Bay-

Herrmann, Oilfsdienstgesetz. 11
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ern, Sachsen und Württemberg das Kriegsministe-

rium das Nähere. 8
8

Die Vordrucke für die Meldekarten stellt das
Kriegsamt, in Bayern, Sachsen und Württemberg das
Kriegsministerium den Ortsbehörden zur Verfü-
gung.

Die den Ortsbehörden durch die Aufstellung der
Nachweisungen und durch die späteren Meldungen
und Mitteilungen (88 6,7) nachweislich entstande-
nen Kosten trägt das Reich. Sie find bei dem vom
Kriegsamt, in Bayern, Sachsen und Württemberg
vom Kriegeministerium zu bezeichnenden Einberu-

fungsausschusse vierteljährlich anzufordern.
§ 9.

Die Landeszentralbehörden bestimmen, welche
Stellen als Ortsbehörden im Sinne dieser Verord-
nug gelten.

8 10.

Mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit

Geldstrafe bis zu sechshundert Mark wird bestraft,
wer bei der Meldung (882, 3, § 6 Abs. 1) wissent-
lich unwahre Angaben macht.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark
oder mit Haft wird bestraft, wer die in §§ 2, 3, 6. 7

vorgeschriebenen Meldungen oder Mitteilungen

schuldhaft unterläßt. 1

Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver—
kündung in Kraft.

Berlin, den 1. März 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.
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Meldekarte für Hilfsdienstpflichtige.

Staait:t:i ... „ Gemeindi:e

t—— 7—I..

1. Familienname: .. . . . . .. Vorname: . . . ...

2. Wohnung: Gemeindeg „ S-tr. Nr.

3. Geboren am (Ta, Monat, Jahr): .. . . . . . ..

4. Familienstand: ledig, verheiratet, verwitwet, ge-

10.

11.

12.

13.

14.

schieden. (Zutreffendes unterstreichen.)
.Zahl der im Haushalt lebenden Kinder unter

Welche Berufstätigkeit üben Sie gegenwärtig
aus?.

Stellung im Beruf: selbständig, Betriebsinhaber,
Meister, Hausgewerbetreibender, Angestellter.
Werkmeister, Geselle, Arbeiter, Heimarbeiter.

(Zutreffendes unterstreichen.)

. Art und Name des Betriebs (Geschäfts usw.):

HEEIEIIIEIIIIEIIEIIIIIIIIIEIIIIIEIEIIEIEEIIIIIIIEIEIIIIEIIIIIIII

.Sitz des Betriebs (Geschäfts usw.): Gemeinde:
......... ,,StraßeNr....

Tfag)des Eintritts in diesen Betrieb (Geschäft
us))))))......
Gelernter Beruttii...
Besondere Fachkenntnisse: . . . . . . . . . . . ...

Besondere Sprachkenntnisse: . . . . . . . . . . ..

Melden Sie sich hiermit freiwillig zum vater-
ländischen Hilfsdinseee
Würden Sie Arbeit in der Landwirtschaft an-

derer Arbeit vorziehneoo
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Unterschriftt ...

6. Errichtung von Arbeiterausschüssen und

Angestelltenausschüssen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W. 9, den 22. Januar 1917.

In Ausführung des § 11 des Reichsgesetzes über
den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember
1916 habe ich heute die angeschlossenen näheren Be-
stimmungen über die Errichtung von Arbeiteraus-
schüssen und von Angestelltenausschüssen in den dem

§ 11 des Gesetzes unterliegenden Betrieben erlassen.
Ich ersuche Sie, diese Bestimmungen zur Kennt-

nis der Beteiligten zu bringen.

Dr. Sydow.

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn

Polizeipräsidenten hier.

Abdruck zu gleichmäßiger Veranlassung an die

Königlichen Oberbergämter, Bergwerksdirektionen
zu Hindenburg, Recklinghausen und Saarbrücken,
Bernsteinwerke in Königsberg i. Pr., Oberharzer
Berg= und Hüttenwerke in Clausthal und Berg-
inspektion in Rüdersdorf sowie

zur Kenntnis an die Herren Oberpräsidenten.
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Anlage J.

Bestimmungen über die Errichtung
von Arbeiterausschüssen und von

Angestelltenausschüssen.

Gemäß § 11 des Reichsgesetzes über den vater-
ländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 (REl.
S. 1332) wird wegen Errichtung ständiger Arbeiter-
ausschüsse und besonderer Ausschüsse für die Ange-
stellten (Angestelltenausschüsse) in den für den vater-
ländischen Hilfsdienst tätigen Betrieben, für die Tit.
VII der Gewerbeordnung gilt und in denen in der
Regel mindestens 50 Arbeiter oder in denen mehr
als 50 nach dem Versicherungsgesetze für Angestellte
versicherungspflichtige Angestellte beschäftigt werden,
folgendes bestimmt:

81.
Die Ausschüsse sind vom Betriebsunternehmer

entweder für den gesamten Betrieb oder für die ein—

zelnen Betriebsabteilungen zu errichten. Jedenfalls
müssen alle Arbeiter oder Angestellten des Betriebs
durch einen Ausschuß vertreten sein.

8 2.

Die Ausschüsse bestehen bei einer Anzahl bis
zu 250 Arbeitern oder 250 Angestellten aus min—

destens 5 Mitgliedern. Für je 50 weitere Arbeiter
oder Angestellte bis zur Zahl von 500 erhöht sich
die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse um min—
destens eins. Bei mehr als 500 Arbeitern oder An—

gestellten müssen die Ausschüsse aus mindestens 10
Mitgliedern bestehen.

Außerdem sind Ersatzmänner in der doppelten
Zahl der Mitglieder zu wählen.
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Anlage II.

83.
Die Wahl erfolgt nach anliegender Wahlord-

ng.
Wahlberechtigt und wählbar sind die volljäh—

rigen Arbeiter oder versicherungspflichtigen An—
gestellten des Betriebs oder der Betriebsabteilung
ohne Unterschied des Geschlechts, soweit sie die deutsche
Reichsangehörigkeit besitzen.

84.
Scheidet ein Mitglied eines Ausschusses aus der

Beschäftigung im Betrieb oder in der Betriebsabtei-
lung aus, so verliert es dadurch auch die Mitglied-
schaft im Ausschuß. An die Stelle der ausgeschie-
denen und der zeitweilig verhinderten Mitglieder
treten die Ersatzmitglieder nach Maßgabe des § 27
der Wahlordnung.

Sobald die Gesamtzahl der heranziehbaren Aus-
schußmitglieder und Ersatzmänner unter die vor-

schriftsmäßige Zahl der Ausschuhmitglieder sinkt, ist
zu einer Neuwahl des ganzen Auöschufses zu schreiten.

85.
Der Betriebsunternehmer oder der von ihm be-

stellte Vertreter beruft den Ausschuß ein und leitet
seine Verhandlungen. Er kann sich an den Erörte-
rungen beteiligen; an den Abstimmungen nimmt er

nicht teil.
§ 6.

Zur Gültigkeit eines Beschlusses des Ausschusses
ist die Ladung aller Mitglieder und nötigenfalls der
erforderlichen Stellvertreter unter Mitteilung der
Beratungegegenstände sowie die Anwesenheit von

nu
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mindestens der Hälfte der vorschriftsmäßigen Mit—
gliederzahl erforderlich. Die Beschlüsse werden durch
Stimmenmehrheit der Erschienenen gefaßt.

87.
Über jede Beratung des Ausschusses ist eine Nie-

derschrift aufzunehmen, die von dem Verhandlungs-
leiter und mindestens einem Ausschußmitgliede zu

unterzeichnen ist.
88.

Soweit nicht gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes die
Zuständigkeit des dort bezeichneten Ausschusses be-
gründet ist, entscheidet in Streitfällen über die Ein-
richtung, Wahl, Zuständigkeit oder Geschäftsführung
der Ausschüsse der Gewerbeinspektor oder Bergrevier-
beamte und auf Beschwerde endgültig der Regie-
rungspräsident (im Landespolizeibezirk Berlin der
Polizeipräsident) oder das Oberbergamt.

§ 9.

Auf Arbeiterausschüsse, die schon am 6. Dezem-
ber 1916 auf Grund des 8§ 134hder Gewerbeord-
nung oder auf Grund der Berggesetze bestanden, fin-
den die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung.
Ihre Mitglieder sind bei Ergänzungswahlen nach
den Bestimmungen für diese Ausschüsse, nicht nach
§ 11 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfs-
dienst zu bestellen.

Berlin, den 22. Januar 1917.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Dr. Sydow.
III. 395/I. 402.
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Anlage II.

Wahlordnung
für die Wahl der Arbeiterausschüsse und Angestellten-
ausschüsse nach § 11 des Gesetzes über den vaterlän-

dischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916

(Reichs-Gesetzbl. S. 1333).1)

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.

Umfang der Wahl.

Die Zahl der zu wählenden Ausschußmitglieder
bestimmt sich nach § 2 der Bestimmungen des Mi-

nister- für Handel und Gewerbe vom 22. Januar
1917

Für die Ausschußmitglieder werden Ersatzmän-
ner in doppelter Zahl gewählt.

1) Nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes sind die Mitglieder
dieser Ausschüsse in unmittelbarer und geheimer Wahl
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen. Über

die Grundsätze und die Durchführung einer solchen Wahl
finden sich kurze Ausführungen in den Vorbemerkungen
zu den Musterwahlordnungen für die Organe der Kran-

kenkassen (Zentralblatt für das Deutsche Reich 1913 S.
259, 333). Ausführlichere Darlegungen finden sich z. B.
in: Dr. Schulz, „Die Wahl, insbesondere die Verhältnis-
wahl, in der sozialen Versicherung“, Berlin 1913, Verlag
von Franz Vahlen, geheftet 2.X Dr. Schulz, „Die Ungül-
tigkeit von Verhältniswahlen“, Sonderabdruck aus der

Monatsschrift für Arbeiter- und Angestelltenversicherung
IV. Jahrgang, Heft 3, Berlin 1916, Verlag von Julius

Springer, geheftet 1 A.

Einigen sich die Wahlberechtigten auf eine gemeinsame
Vorschlagsliste (§ 11 Abs. 2 Satz 1), die sie entsprechend
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82.
Wahlberechtigung.

Wahlberechtigt sind die volljährigen Arbeiter
oder versicherungspflichtigen Angestellten des Be—
triebs oder der Betriebsabteilung, ohne Unterschied
des Geschlechts, soweit sie die deutsche Reichsangehö—
rigkeit besitzen.

Jeder Wähler hat eine Stimme.

§3.
Wählbarkeit.

Wählbar sind alle Wahlberechtigten.

§ 4.

Leitung der Wahl. Fristberechnung.

Die Arbeiterausschüsse und die Angestelltenaus-
schüsse werden für Betriebe oder Betriebsabteilungen
le besonders in getrennter Wahl gewählt.
Je nach Bestimmung des Betriebsunternehmers

wird die Wahl durch diesen selbst oder seinen Be-
vollmächtigten oder durch einen aus einem Vor-
sitzenden und zwei Beisitzern bestehenden Wahlvor-
stand geleitet. Vorsitzender des Wahlvorstandes ist

er Betriebsunternehmer oder sein Bevollmächtigter;
er beruft für jede Wahl die beiden Beisitzer aus den
altesten Wahlberechtigten (§ 2).

Sonn= und Feiertage verlängern den Ablauf
von Fristen dieser Wahlordnung nicht.

dem Stärkeverhältnis etwa vorhandener Gruppen auf-
stellen können, so werden alle Schwierigkeiten, die im
Wesen der Verhältniswahl liegen, vermieden. Eine Stimm-

nspche findet dann überhaupt nicht statt (5 11 Abs. 2
1 .
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II. Vorbereitung der Wahl.

Wählerlisten.
8 5.

Der Betriebsunternehmer oder sein Bevollmäch-
tigter hat für jede Wahl eine Liste der Wahlberech-
tigten aufzustellen. Vorhandene Listen (Kranken-
kassenlisten, Lohnlisten) können benutzt werden. (Der
Wahlvorstand kann die Wählerlisten ergänzen.)

86.
Wahlausschreiben.=

Der Wahlleiter (Wahlvorstand) hat spätestens
20 Tages) vor dem letzten Tage der Stimmabgabe
(§ 13 Abs. 1) ein Wahlausschreiben zu erlassen.

Im Wahlausschreiben ist die Zahl der zu wäh-

lenden Ausschuhmitglieder und Ersatzmänner zu ver-
öffentlichen, anzugeben, wo die Wählerliste zur Ein-

sicht ausliegt, daß Einsprüche gegen die Wählerliste
zur Vermeidung des Ausschlusses binnen drei Tagen
nach dem ersten Tage des Aushanges (Abs. 3)“) beim
Wahlleiter (Vorsitzenden des Wahlvorstandes) an-

2) Ein Muster für das Wahlausschreiben ist im An-
hang unter Nr. 1 abgedruckt.

) Mit Entschluß des letzten Tages der Stimmabgabe
steht hiernach für die eigentliche Wahl ein Zeitraum von
drei Wochen zur Verfügung. iese Frist reicht aber auch
bequem aus. Beispiel für die Fristberechnung: Letzter
Tag der Stimmabgabe: 23. 2. 1917, Aushang des Wahl-
ausschreibens: 2. 2. 1917.

) Beispiele für die Fristberechnung:
Erster Tag des Aushanges: 2. 2. 1917.
Ende der Einspruchsfrist: 5. 2. 1917.

Ende der Listeneinreichungsfrist: 9. 2. 1917.
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zubringen sind, und zur Einreichung von Vorschlags-
listen mit dem Hinweis darauf aufzufordern, daß
nur solche Vorschlagslisten berücksichtigt werden, die
spätestens eine Woche nach dem ersten Tage des Aus-
hanges (Abs. 3)7) bei dem Wahlleiter (Vorsitzenden
des Wahlvorstandes) eingehen, und daß die Stimm-
abgabe an die zugelassenen Vorschlagslisten gebunden
ist. Ferner ist anzugeben, wo die Vorschlagslisten.
nach ihrer Zulassung (§ 9) zur Einsicht der Wähler
ausliegen, wo die Wähler den Wahlumschlag (§ 12
Abs. 2) empfangen, sowie wann und wo (§ 13 Abs. 1)
sie den Wahlumschlag mit ihrem Stimmzettel ab-
geben können. Endlich ist im Wahlausschreiben mit-
zuteilen, wo die Wohlordnung zur Einsicht ausliegt.

Eine Abschrift oder ein Abdruck des Wahlaus-
schreibens ist an einer oder mehreren geeigneten,
allen Wahlberechtigten zugänglichen Stellen, die der

Wahlleiter (Wahlvorstand) bestimmt, bis zum letzten
Tage der Stimmabgabe (8 13 Abs. 1) oder bis zu

em Tage, an dem bekannt gemacht wird, daß eine
timmabgabe nicht stattfindet (§ 11 Abs. 4), auszu-
angen und in lesbarem Zustand zu erhalten.

§ 7.
Entscheidung von Einsprüchen gegen

die Wählerliste.

Über Einsprüche gegen die Wählerliste (88 5, 6
Abs. 2) ist vom Wahlleiter (Wahlvorstande) mit tun-
licher Beschleunigung zu entscheiden. Wird der Ein-
spruch für begründet erachtet, so ist die Wählerliste
entsprechend zu berichtigen. Die Entscheidung ist dem
Beschwerdeführer vor dem Beginne der für die

Stimmabgabe gesetzten Frist (## Abs. 1) mitzutei-
len; sie kann nur mit einer Anfechtung der Wahl
im ganzen angefochten werden.
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88.
Vorschlagslisten.) Listenvertreter.

Jede Vorschlagsliste soll wenigstens so viel nach
§ 3 wählbare Bewerber nennen, wie Ausschußmit-
glieder und Ersatzmänner zu wählen sind. Die ein-
zelnen Bewerber sind unter fortlaufender Nummer
oder in sonst erkennbarer Reihenfolge aufzuführen
und nach Familien= und Vor-(Ruf-) Namen, Beruf
und Wohnort zu bezeichnen.

Die Vorschlagslisten müssen von mindestens drei
Wahlberechtigten unterschrieben sein. Ist nicht einer
der Unterzeichner ausdrücklich als Vertreter der Vor-
schlagsliste bezeichnet, so kann jeder Unterzeichner als
Listenvertreter angesehen werden. Der Listenvertre-
ter ist berechtigt und verpflichtet, dem Wahlleiter
(Wahlvorstande) die zur Beseitigung von Anständen

erforderlichen Erklärungen abzugeben. Unterzeichnet
ein Wähler mehr als eine Vorschlagsliste, so wird
sein Name nur auf der zuerst eingereichten Vor-
schlagsliste gezählt und auf den übrigen Listen ge-
strichen. Sind mehrere Vorschlagslisten, die von dem-

selben Wahlberechtigten unterzeichnet sind, gleichzei-
tig eingereicht, so gilt die Unterschrift auf derjenigen
Liste, welche der Unterzeichner binnen einer ihm ge-
setzten Frist von höchstens zwei Tagen bestimmt. Un-
terläßt dies der Unterzeichner, so entscheidet das Los.
Weist eine Vorschlagsliste infolge der Streichung nicht
mehr die vorgeschriebene Zahl von Unterschriften auf,
so ist dem Listenvertreter die Beschaffung der fehlen-
den Unterschriften binnen einer ihm zu setzenden Frist
anheimzugeben. Sind alle Unterschriften gestrichen,
so ist die Vorschlagsliste ungültig (§ 10 Abs. 1).

2) Ein Muster für die Vorschlagsliste ist im Anhang
(zu diesem Erlasse) unter Nr. 3 abgedruckt.
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Eine Verbindung von Vorschlagslisten ist unzu—
lässig.

§ 9.
Bezeichnung und Prüfung der Vor-

schlagslisten.
Der Wahlleiter (Wahlvorstand) hat die ein-

gereichten Vorschlagslisten nach der Reihenfolge ihres
inganges mit Ordnungsnummern zu versehen, sie

zu prüfen und, soweit die Listen nicht ungültig sind
(§ 10 Abs. 1 Satz 1), Anstände umgehend dem Listen-
vertreter (§ 8 Abs. 2 Satz 2 u. 3) mitzuteilen. Zur

eseitigung der Anstände ist eine Frist zu setzen.
patestens drei Tage vor dem Beginne der für die
timmabgabe gesetzten Friste) sind die zugelassenen

Vorschlagslisten in geeigneter Weise zur Einsicht der
Feteiligten auszulegen oder auszuhängen. Solange

dies nicht geschehen ist, kann eine Vorschlagsliste
urch eine von allen Unterzeichnern der Liste unter-

schriebene Erklärung zurückgenommen werden.

8 10.

Ungültige Vorschlagslisten.
Diie Vorschlagslisten sind ungültig. wenn sie ver-

spätet eingereicht werden, oder wenn sie nicht die er-
forderliche Zahl von Unterschriften tragen. Ungültig
ind auch Vorschlagslisten, auf denen die Bewerber

nicht in erkennbarer Reihenfolge (8 8 Abs. 1 Satz 2)
aufgeführt sind, wenn der Mangel nicht rechtzeitig
(§59 Satz 2) beseitigt wird.

Ist ein vorgeschlagener Bewerber nicht in der
im § 8 Abs. 1 Satz 2 bestimmten Weise bezeichnet, und

)0Beispiel für die Fristberechnung: Erster Tag der
timmabgabe: 21. 2. 1917, Auslegung der Vorschlagslisten:

spätestens 18. 2. 1917 früh mit Betriebsbeginn.
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kommt der Listenvertreter der Aufforderung des
Wahlleiters (Wahlvorstandes), die Liste zu ergänzen,
nicht rechtzeitig nach (§ 9 Satz 2), so kann der Name
des unvollständig Bezeichneten gestrichen werden.

 11.

hlen gültiger Vorschlagslisten. Be-fung von Ausschußmitgliedern und

rsatzmännern. Wahl ohne Stimm-
abgabe.

Wird keine gültige Vorschlagsliste eingereicht,
so hat der Wahlleiter (Wahlvorstand) dies sofort be-
kanntzumachen (8 6 Abs. 3) und zur Einreichung von
Vorschlagslisten eine Nachfrist bis zum Ablauf des
auf diese Bekanntmachung folgenden Tages zu setzen’).
Wird auch dann eine gültige Vorschlagsliste nicht ein-
gereicht, so hat der Wahlleiter (Wahlvorstand) die
Ausschußmitglieder und Ersatzmänner aus den Wähl-
baren (8 3) zu berufen.

Wird nur eine Vorschlagsliste zugelassen, so gel-
ten die in ihr gültig verzeichneten Bewerber in der

Reihenfolge der Liste als gewählt. Sind in der
Liste nicht soviel Bewerber als Ausschußmitglieder
vorgeschlagen, wie zu wählen sind, so gelten
auch die als Ersatzmänner Vorgeschlagenen nach
der Reihenfolge ihrer Benennung in der Vorschlags-
liste als gewählte Mitglieder, soweit dies zur Ergän-
zung ihrer Zahl notwendig ist. Etwa fehlende Mit-
glieder und Ersatzmänner sind nach Abs. 1 zu berufen.
Sind zuviel Bewerber vorgeschlagen, so werden die-
jenigen gestrichen, deren Namen den in zulässiger
vor ihnen genannten folgen.

7) Ein Muster für diese Bekanntmachung ist im An-
hang unter Nr. 2 abgedruckt.

e

ru

E
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10) Andernfalls kommt es zur Stimmabgabe (88 12,

In den Fällen der Absätze 1 und 2 hat der Wahl-
leiter (Wahlvorstand) in derselben Weise, wie dies
bei dem Wahlausschreibengeschehenist (§ 6 Abf. 3),

peanntzumachen, daß eine Stimmabgabe nicht statt-
indet.

III. Stimmabgabe.

§ 12.

Stimmzettel und Wahlumschläge.
Der Mähler darf seine Stimme nur für eine der

zugelassenen Vorschlagslisten (§ 9) abgeben. Der
Stimmzettel muß die Ordnungsnummer der zugelas-
senen Vorschlagslisten enthalten. An Stelle oder
neben der Ordnungsnummer können in dem Stimm-

zettel die Namen der in einer zugelassenen Vorschlags-
liste eingetragenen Bewerber in deren Reihenfolge
aufgeführt werden; Abweichungen von der Vor-
schlagsliste machen den Stimmzettel ungültig. Stimm-
zettel, die unterschrieben sind, oder deren Inhalt
zweifelhaft ist, oder die einen Widerspruch oder Vor-
behalt enthalten, oder die ein Merkmal haben, das
die Absicht einer Kennzeichnung wahrscheinlich macht.
sind ungültig.

Der Wähler hat seinen Stimmzettel in einem
Wahlumschlag abzugeben. Die Wahlumschläge sind
vom Arbeitgeber zu beschaffen und mit der Aufschrift
oder dem Vordruck zu versehen: „Wahl zum Arbeiter-

(Angestellten-, Ausschuß für (Bezeichnung des Be-
triebs oder der Betriebsabteilung) im .. Viertel-

lahr 1917.“ Die Wahlumschläge sind den Wahlberech-
tigten nach näherer Bestimmung des Wahlvorstandes
zur Verfügung zu stellen.
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Befinden sich in einem Wahlumschlage mehrere
Stimmzettel, so werden sie, wenn sie vollständig
übereinstimmen, nur einfach gezählt, andernfalls als
ungültig angesehen.

§ 13

Die Abgabe der Stimmzettel.

Der Wähler hat den seinen Stimmzettel ent-
haltenden Wahlumschlag verschlossen oder offen an
einem der für die Stimmabgabe festgesetzten Tage bei
der von dem Wahlvorstande bezeichneten Stelle unter

Nennung seines Namens abzugeben.
Die mit der Entgegennahme der Wahlumschläge

und Stimmzettel betraute Person hat den Wahlum-
schlag in Gegenwart des Wählers in einen dazu auf-
gestellten Kasten zu stecken und die Stimmabgabe in
der Wählerliste zu vermerken.

Der Stimmzettelkasten muß vom Walhlleiter
(Wahlvorstand) verschlossen und so eingerichtet sein,
daß die hineingeschobenen Umschläge mit den Stimm-
zetteln nicht herausgenommen werden können, ohne
daß der Kasten geöffnet wird.

IV. Feststellung des Wahlergebnisses.

§ 14.

In allgemeinen.
Das Wahlergebnis wird durch den Wahlleiter

(Wahlvorstand) spätestens am dritten Tage nach
dem Abschluß der Stimmabgabe festgestellt.

§ 15.

Berechnung der jeder Vorschlagsliste
zugefallenen Stimmenzahl.

Nach Offnung des Stimmzettelkastens oder der
mehreren Kästen durch den Wahlleiter (Wahlvor-
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stand) werden die Stimmzettel aus den Wahlum—
lägen entnommen und die auf jede Vorschlagsliste

entfallenen Stimmen zusammengezählt. Dabei ist
die Gültigkeit der Stimmzettel zu prüfen.

§ 16.
Verteilung der Mitgliederstellen

auf die Vorschlagslisten.

Die den einzelnen Vorschlagslisten zugefallenen
Stimmenzahlen (§ 15) werden der Reihe nach durch
1, 2, 3, 4 usw. bis zur Höchstzahl der zu Wählenden
geteilt; unter den so gefundenen Zahlen werden so
viel Höchstzahlen ausgesondert und der Eröße nach
geordnet, als Mitglieder zu wählen sind. Jede Vor-

schlagsliste erhält so viel Mitgliederstellen zugeteilt,
wie Höchstzahlen auf sie entfallen. Wenn eine Höchst-
zahl auf mehrere Vorschlagslisten zugleich entfällt,
so entscheidet das Los darüber, welcher dieser Vor—
schlagslisten die nächste Stelle zukommt.

Wenn eine Vorschlagsliste weniger Bewerber ent-
hält, als Höchstzahlen auf sie entfallen, so gehen die
Überschüssigen Stellen auf die Höchstzahlen der an-
deren Vorschlagelisten über.

§ 17.

Verteilung der Bewerber innerhalb
der Vorschlagslisten.

Die Reihenfolge der Bewerber innerhalb der ein-
zelnen Vorschlagslisten bestimmt sich nach der
Reihenfolge ihrer Beneennung. Würde eine

erson wegen ihrer Benennung auf mehreren
Vorschlagslisten mehrfach gewählt sein, so gilt
sie als gewählt auf Grund der Liste, auf der

Herrmann, Hiltsdienftgesetz. 12
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ihr die größte öchstzahl zufällt vei gleichen Höchst-zahlen entscheidet das den anderen Listen
tritt an Stelle des bereits al gewährt geltenden Be-

werbers der nächstbenannte Bewerber.

8 18.

Ersatzmänner.
Nach den Grundsätzen der 88 16 und 17 werden

7viel Ersatzmänner ausgeschieden, wie zu wählenind.

8 19.

NiederschriftdesWahlleiters(Wahl-
vorstandeg).

Soweit eine Stimmabgabe nach den §§ 12, 13
stattgefunden hat, stellt der Wahlleiter (Wahlvor-
stand) in einer Niederschrift die Gesamtzahl der ab-
gegebenen gültigen Stimmen, die jeder Liste zuge-
fallene Stimmenzahl, die berechneten Höchstzahlen.
deren Verteilung auf die Listen, die Zahl der für un-
gültig erklärten Stimmen und die Namen der Ge-

wählten fest.“)
Entsprechend ist zu verfahren, wenn die Wahl

nach § 11 Abs. 2 Satz 1 und 2 ohne Stimmakgabe
oder wenn eine Berufung von Mitgliedern und Er-

satzmännern nach § 11 Abs. 1 Satz 2 oder nach § 11
Abs. 2 Satz 3 stattgefunden hat.

Die Niederschrift ist vom Wahlleiter (Wahlvor-

stande) zu unterschreiben.
s) Ein Muster für die Niederschrift sowie Beispiele

für die Ermittlung des Wahlergebnisses sind im Anhang
unter Nr. 4 abgedruckt.
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8 20.

Berufung von Ausschußmitgliedern

und Ersatzmännern durch den Wahl—
vorstand.

Soweit Mitglieder- und Ersatzmännerstellen
durch Wahl nicht besetzt sind, hat der Wahileiter
(Wahlvorstand) Mitglieder und Ersatzmänner zu be-
rufen. Für so berufene Ersatzmänner ist eine Rei-
henfolge schriftlich festzustellen. Diese Feststellung ist
vom Wahlleiter (Wahlvorstande) zu unterschreiben.

Werden für die zugelassenen mehreren Vor-
schlagslisten keine Stimmen abgegeben, so gilt Abf. 1
entsprechend. Dabei sind zunächst die in den Vor-
schlagslisten benannten Bewerber zu berücksichtigen.

821.

Beteiligung abwesender Wahlberech-
tigter an der Wahl.

Auch diejenigen Wahlberechtigten, welche im
Auftrage des Betriebsunternehmers auf Reisen ab-
wesend find (z. B. Geschäftsreisende, Monteurc.
Schiffsmannschaften in Binnenschiffahrtsbetrieben).
ist möglichst Gelegenheit zur Beteiligung an der Wahl
zu geben. Zu diesem Zwecke ist darauf Bedacht zu
nehmen, daß sie von dem Wahlausschreiben Kennt-
nis und Gelegenheit erhalten, ihre Stimmzettel in
verschlossenen Umschlägen an einer bestimmten Stelle
abzugeben. Die Unschläge sind vor der Feststellung
des Wahlergebnisses von dem Wahlleiter (Wahlvor=
stand) ungeöffnet in den verschlossenen Stimmzettel-
kasten zu stecken.

12“
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8 22.

Mitteilung an die Gewählten oder

Berufenen.)

Der Wahlleiter (Vorsitzende des Wahlvorstan-
des) benachrichtigt die gewählten oder berufenen
Mitglieder und Ersatzmänner schriftlich von der auf
sie entfallenen Wahl oder Berufung. Erklärt der Ge-
wählte der Berufene nicht binnen einer Woche, daß
er die Wahl oder Berufung ablehne, so gilt die Wahl
oder Berufung als angenommen.

Lehnt ein Gewählter die Wahl ab, so gilt an
seiner Stelle der in der gleichen Vorschlagsliste nach
ihm vorgeschlagene noch nicht Gewählte als gewählt.
§ 16 Abs. 2, §§ 17, 18, 20 Abs. 1 gelten entsprechend.

Lehnt ein nach § 11 Abs. 1 Satz 2 oder nach § 11
Abs. 2 Satz 3 oder nach § 20 Berufener die Berufung
ab, so ist wiederum nach § 20 Abs. 1 zu verfahren.

 iE

Bekanntmachung des Wahlergeb-
nisses.

Sobald die Namen der Gewählten oder Beru-
fenen endgültig feststehen, hat der Wahlleiter (Wahl-
vorstand) sie durch zweiwöchigen Aushang an dersje-
nigen Stelle, an welcher das Wahlausschreiben ange-
heftet gewesen ist, bekannt zu machen20

") Ein Muster für die Mitteilung ist im Anhang un-
ter Nr. 5 abgedruckt.

10) Ein Muster für diese Bekanntmachung ist im An-
hang unter Nr. 6 abgedruckt.
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V. Anfechtung und Ungültigkeit der Wahl.

8 24.

Im allgemeinen.
Die Gültigkeit der Wahl kann während der

Dauer des Aushanges (§ 23) angefochten werden. An-
fechtungen sind bei dem Wahlleiter (Wahlvorstand)
oder bei dem Gewerbeinspektor oder Bergrevierbe-
amten anzubringen; der Gewerbeinspektor oder Berg-
revierbeamte entscheidet über sie. Auf Beschwerde,

ie binnen einem Monat nach Zustellung der Ent-
scheidung des Gewerbeinspektors oder Bergrevierbe-
amten einzulegen ist, entscheidet endgültig der Re-

Perungspräsident, im Landespolizeibezirk Berlin der
olizeipräsident, oder das Oberbergamt.

Entscheidungen des Wahlleiters (Wahlvorstan-
des) können nur mit einer Anfechtung der Wahl im

ganzen angefochten werden.
Ist die ganze Wahl ungültig, so ist alsbald ein

neues Wahlverfahren einzuleiten.

§ 25.

Ungültigkeit der Wahl.

Die Wahl ist ungültig, wenn gegen wesentlicheVorschriften über das Wahlverfahren verstoßen und

weder eine nachträgliche Ergänzung möglich nochnach-
gewiesen ist, daß durch den Verstoß das Wahlergeb-
nis nicht verändert werden konnte.

8 26.

Ungültige Wahl einer Person.
Ungültig ist die Wahl einer Person, die zur Zeit

der Wahl nicht wählbar war und auch die Wählbar-
keit nicht inzwischen erlangt hat.
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Ungültig ist die Wahl einer Person, von der oder
zu deren Gunsten von Dritten die Wahl rechtswidrig
(zu vergl. insbesondere 88 107 bis 109, 240, 339 des
Reichsstrafgesetzbuchs) oder durch Gewährung oder
Versprechung von Geschenken beeinflußt worden ist,
es sei denn, daß dadurch das Wahlergebnis nicht ver—
ändert werden konnte.

Die Absätze 2 und 3 des § 22 gelten entsprechend.

VI. Ersatz und Stellvertretung von Ausschußmitglie-
dern.

827.

Scheiden Ausschußmiglieder während der Amts-
dauer des Ausschusses, insbesondere wegen Verlustes
der Wählbarkeit aus, so tritt derjenige von den ge-
wählten Ersatzmännern ein, welcher der gleichen
Vorschlagsliste wie der Ausgeschiedene angehört und
auf dieser Liste unter den Ersatzmännern an höchster
Stelle steht (8 18).

Sind auf einer Vorschlagsliste Ersatzmänner nicht
mehr vorhanden (Abs. 1), so tritt der Ersatzmann aus
derjenigen anderen Liste ein, welche die größte Höchst-
zahl für einen noch nicht eingetretenen Ersatzmann
aufweist.

Können Ersatzmänner nicht oder nicht nicht mehr
gemäß Abs. 1 und 2 herangezogen werden, so haben
die auf Grund des § 11 Abs. 1 Satz 2. Abs. 2 Satz 3,
§§ 20, 22 berufenen Ersatzmänner in der festgesetzten
Reihenfolge einzutreten.

Diese Bestimmungen gelten auch für den Ein-
tritt der Ersatzmänner als Stellvertreter.
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VII. Schlußbestimmung.

8 28.

Aufbewahrung der Wahlakten.
Kosten.

Die Wahlakten werden von den Arbeiteraus-
schüssen und den Angestelltenausschüssen bis zur Be-
endigung ihrer Amtsdauer aufbewahrt.

Die sächlichen Kosten (Beschaffung der Wahl-
ordnung, der Wahlumschläge, der erforderlichen

izettelkäften usw.) trägt der Betriebsunter-
ehmer.

Zu Anlage II.

Anhang.

Inwieweit der Betriebsunternehmer, der Wahl-
leiter und der Wahlvorstand von den folgenden

zansstern Gebrauch machen wollen, bleibt ihnen über-
alsen.

1. Muster zum Wahlausschreiben (§ 6 der Wahlord-

nung).“)
Ausgehängt am
F

Wahlausschreiben
für die Wahl des Arbeiter-[Angestellten-Ausschusses
für (Bezeichnung des Betriebs oder der Betriebsab-

« teilung).

1) Für jede Ausschußwahl bedarf es eines besonderen
Wahlausschreibens (zu vergl. § 4 Abs. 1 und 2 der Wahl-

ordnung).
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Gemäß § 11 des Gesetzes über den vaterländischen
Halfsdienst vom 5. Dezember 1916 und nach den hier-
zu ergangenen Bestimmungen des Ministers für Han-
del und Gewerbe ist von den volljährigen männlichen
und weiblichen Arbeitern Inach dem Versicherungsge-
setz für Angestellte versicherungspflichtigen Angestell-
ten] des Betriebs (der Betriebsabteilung), soweit sie
die deutsche Reichsangehörigkeit besitzen, ein aus
Mitgliedern bestehender Arbeiter-[Angestellten- JAus.
schuß aus ihrer Mitte zu wählen.

Für die Ausschußmitglieder sind im ganzen
.. Ersatzmänner zu wählen.

5) Wählbar sind volljährige männliche und weib-
liche Arbeiter (nach dem Versicherungsgesetz für An-
gestellte versicherungspflichtige Angestellte) des Be-
triebs (der Betriebsabteilung). Wählbar ist nicht,
wer die deutsche Reichsangehörigkeit nicht besitzt.

Gemäß § 6 der den Bestimmungen des Ministers
für Handel und Gewerbe beigefügten Wahlordnung
werden die Wahlberechtigten aufgefordert bis
zuuuuun......Vorschlagslisten
bei dem unterzeichneten Wahlleiter (Vorsitzenden des
Wahlvorstandes) einzureichen. Vorschlagslisten, die

später eingehen oder die nicht von mindestens drei
ahlberechtigten unterzeichnet sind, sind ungültig

Jede Vorschlagsliste soll wenigstens so viel wähl-
bare Bewerber benennen, wie Ausschußmiglieder und
Ersatzmänner zu wählen sind. Die einzelnen Be-
werber sind unter fortlaufender Nummer oder in sonst
erkennbarer Reihenfolge aufzuführen und nach Fa-

*) Satz 2 dieses Absatzes wird wegzulassen sein, wenn
sein Inhalt nach Lage der Verhältnisse nicht in Betracht
kommt.
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milien= und Vor-(Ruf-) Namen, Beruf und Wohnort
zu bezeichnen.

Die zugelassenen Vorschlagslisten werden vom
...... biszum......... agltchvon.....

viS..... Uhrin zur Einsicht der
Wähler ausliegen.

Die Wählerliste liegt vom . . . . . . . . bis zum

........ taglIchvonbis»..·U
zur Einsicht aus. Einsprüche gegen die Wählerüiste
sind zur Vermeidung des Ausschlusses spätestens am
......... bei dem unterzeichneten Wahlleiter

(orsitzenden des Wahlvorstandes) anzubringen.
Die Stimmabgabe über die zugelassenen Vor—

schlagslisten findet an. den Tagen vom . ......
bis zum . . . . . ... in statt. Jeder

Wahlberechtigte darf nur für eine der zugelassenen
Vorschlagslisten stimmen. Der Wähler, der von sei-
nem Wahlrecht Gebrauch machen will, hat seinen
Stimmzettel an einem der oben bezeichneten Tage
während der Zeit von . . ... in. Uhr in einem

Wahlumschlag abzugeben, den er (6. B. an den Aus-
legungsstellen der Vorschlagslisten während der Zeit
ihrer Auslegung) erhält.

Ein Abdruck der Wahlordnung liegt bis zum
Schlusse der Stimmabgabe täglich von . .... bis

...... Uhrtm.......zutEinfichtau-

........ »den

------------

Vorsitzender. Beisitzer.
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2. Muster für die Bekanntmachung nach § 11 Abf. 1
Satz 1 der Wahlordnung.

Ausgehängt am

Nachfrist
für die Einreichung von Vorschlagslisten zur Wahl
des Arbeiter-[Angestellten-[Ausschusses für (Bezeich-

nung des Betriebs oder der Betriebsabteilung).

Durch Wahlausschreiben vo.

sind die Wahlberechtigten aufgefordert worden, für
die Wahl des Arbeiter-[Angestellten-[Ausschusses bis
zuu Q Vorschlagslisten bei

dem unterzeichneten Wahlleiter (Gorsitzenden des
Wahlvorstandes) einzureichen.

Da eine gültige Vorschlagsliste bis zu dem
oben angegebenen Tage nicht eingegangen , wird
die Frist zur Einreichung von Vorschlagslisten gemäß
§ 11 Abs. 2 Satz 1 der Wahlordnung bis zum Ablauf
dee verlängert.

Geht auch bis dahin eine gültige Vorschlagsliste
nicht ein, so hat gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 der Wahl-
ordnung der Wahlleiter (Wahlvorstand) die Aus-
schußmitglieder und Ersatzmänner zu berufen.

EEEIIIIEIIIIIEIIIIIIIIIII

Der Wahlvorstand. )
Vorsitzender. Beisitzer.
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3. Muster zur Vorschlagsliste (§ 8 der Wahlordnung).

Vorschlageliste.
Als Mitglieder des Arbeiter-[(Angestellten-jAus-

schusses für (Bezeichnung des Betriebs oder der Be-
triebsabteilung), gegebenenfalls als Ersatzmänner,
werden vorgeschlagen:

Wohnort
(bei größeren Orten

Straße und Häusnummer)

Lide. Familien= und Vor-
Nr (Ruf-) Name Beruf

(Unterschriften:)

111. Distenvertreter.

4. Muster zur Berechnung des Wahlergebnisses und
für die Niederschrift (§ 19 Abs. 1 und 3 der Wahl-

ordnung.)14)

Von dem unterzeichneten Wahlleiter (Wahlvor-
stande) für die Wahl des Arbeiter-[Angestellten=
Ausschusses für (Bezeichnung des Betriebs oder der
Betriebsabteilung) wurde heute nach Öffnung des

1) In der durch den Erlaß vom 2. 3. 1917 (Ml. S.

90) berichtigten Fassung.
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Stimmzettelkastens (durch den Vorsitzenden und den
Beisitzer X) auf Grund der aus den Wahlumschlägen
entnommenen Stimmzettel folgendes festgestellt:

Es sind insgesamt 240 gültige Stimmzettel abge-
geben worden. 20 Stimmzettel wurden für ungültig
erklärt. Von den 240 gültigen Stimmen sind 120 auf
Liste I, 80 auf Liste II und 40 auf Liste III entfallen.
Zu wählen sind 5 Ausschußmiglieder und 10 Ersatz-
männer.

Als Bewerber sind benannt auf:

Liste I Liste 11 ListeIII

1. A A 8

2. B R g

3. C 8 h

4. D T i

5. E U k

6. F V 1

7. G W m

8. H X n

9. J v o

10. K 2 p

11. L b u

12. M b r

13. N c s

14. 0 d t

15. P e u

Die auf die einzelnen Listen entfallenen Stim—
menzahlen werden durch 1, 2, 3, 4, usw. bis 15 geteilt.
Das Ergebnis zeigt folgende Tafel. In ihr sind die
für die Stellenverteilung in Betracht kommenden 15
Höchstzahlen mit kleinen ihre Reihenfolge bezeichnen-
den Ziffern versehen.
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Liste I Liste II Liste II

1 120 1 80 2 40 4

2 60 3 40 6 20 12

3 40 5 26 8 13

4 30 7 20 11 10

5 24 9 16 14 8

6 20 10 13 6

7 17 13 1 55

8 15 15 10 5

Die Reihenfolge der auf allen Vorschlagslisten
vorhandenen Höchstzahlen 40 und 20 ist durch das
Los (zu vergl. § 16 Abs. 1 Satz 3 der Wahlordnung)
bestimmt worden.

Der auf den Listen I und II benannte
A und der auf den Listen I und II be-

nannte 8 gelten nach 8§ 17 Satz 2, 3 der
Wahlordnung als gewählt auf Grund der Liste, auf
der ihnen die größte Höchstzahl zugefallen ist, 4 gilt
also als gewählt auf Grund Liste I, 8 als gewählt
auf Grund Liste III. Liste II wird so behandelt, als
ob A und 8 überhaupt nicht auf ihr gestanden hätten.

Hiernach find gewählt:

aus Liste I 3 Ausschußmitglieder, nämlich: A. B, C,

5 Ersatzmänner, nämlich: D, E, F, G. H

„ „ II 1 Ausschußmitglied, nämlich: R,

4 Ersatzmänner, nämlich: T, U. V, W,

„ „ III 1 Ausschußmitglied, nämlich: 8S,

1 Ersatzmann, „ g.
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.......... den...........

Der Wahlvorstand.

Vorsitzender Beisitzer.

5. Muster zur Mitteilung an die Gewählten oder Be-

rufenen (§ 22 der Wahlordnung).

Fassung 1 (Wahlkj:

Sie sind zum Mitglied /Ersatzmann!] des Arbei-
ter-[Angestellten-[Ausschusses für (Bezeichnung des
Betriebs oder der Betriebsabteilung) gewählt.

Falls Sie nicht binnen einer Woche nach Emp-
fang dieser Mitteilung dem Unterzeichneten die Er-
klärung einreichen, daß Sie die Wahl ablehnen, gilt
Ihre Wahl als angenommen.

Der Wahlleiter.

(Der Vorsitzende des Wahlvorstandes).
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Fassung?2 (Berufung):

Als Wahlleiter (Der Wahlvorstand) für die
Wahl des Arbeiter-[Angestellten-[Ausschusses für
(Bezeichnung des Betriebs oder der Betriebsabtei-
lung) berufe ich (hat beschlossen.) Sie zum Mitglied
[Ersatzmann)] dieses Ausschusses (zu berufen).

Falls Sie nicht binnen einer Woche nach Emp-
fang dieser Mitteilung dem Unterzeichneten die Er-
klärung einreichen, daß Sie die Berufung ablehnen,
gilt Ihre Berufung als angenommen.

Der Wahlleiter.

(Der Vorsitzende des Wahlvorstandes).

6. Muster zur Bekanntmachung des Wahlergebnisses

(5s 23 der Wahlordnung).

Fassung 1 (eine gültige Vorschlags-
liste liegt nicht vorj:

Ausgehängt an

abgenommen eaan

Bekanntmachung.
Mangels einer gültigen Vorschlagsliste sind zu

Mitgliedern des Arbeiter-[Angestellten-[Ausschusses
für (Bezeichnung des Betriebs oder der Betriebsab-
teilung) berufen worden:
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1m........ .,

2bi55ufw..................

Zu Ersatzmännern sind berufen worden:

2 bis 10 usw. . . . ..

den 1917

EEIILEEEIIIEIEIIEIIIIIIIIE

EEIEIEIEIEIEIIIIEEEEIIIIIEIIIIIIIE

Vorsitzender Beisitzer.

Fassung 2 (nur eine gültige Vor-

schlagsliste liegt vorzj:

Ausgehängt aun

abgenommen n...

Bekanntmachung.
Für die Wahl des Arbeiter-[(Angestellten-[Aus-

schusses für (Bezeichnung des Betriebs oder der Be-
triebsabteilung) ist nur eine gültige Vorschlagsliste
eingereicht worden. Gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 der
Wahlordnung gelten daher als gewählt:

als Ausschußmitglieder:

11n......... ,

2bi55ufw................... .
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als Ersatzmänner:

1 .......in......

2bi510usw......-.........

0000000000000

Vorsitzender Beisitzer.

Fassung 3 (mehrere gültige Vor-

schlagslisten liegen vorz:

Bekanntmachung.
Bei der Wahl des Arbeiter-[Angestellten-[Aus-

schusses für (Bezeichnung des Betriebs oder der Be-
triebsabteilung) sind insgesamt 240 gültige Stimmen
abgegeben worden.

Von diesen Stimmen find entfallen auf:

Liste 1 120 Stimmen,

Liste II ... 80 Stimmen,

Liste III. . 40 Stimmen.

Es sind hiernach gewählt:

Aus Liste I als Ausschußmiglieder:
1 .. .. .. in . . . . . . ..

2 bis 3 uid.
Herrmann, Hilfsdienstgesetz. 13
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als Ersatzmänner:

1m......... ,

2bi55Ufw.................·. .

ausLiftelIalSAusfchußmitglied:...........
in.............

als Ersatzmänner:

1..in.........,
2bis4usw..........· ,,........

augLifteIIlalsAusfchußmitglied:.........

in.............

als Ersatzmann:

.......... den........1917

sssssssssssss

Vorsitzender Beisitzer.
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